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ANWALTE FUR DIE WIRTSCHAFT

VERLAGSBEILAGE

DAS KARTELLRECHT SPIELT
AUCH IM INTERNET EINE ROLLE

GRUNDSATZE. Darf der Hersteller einem Handler verbieten, seine Produkte im Internet weiterzuverkaufen?
Kann ein Produzent von seinem Zwischenhdndler verlangen, auch eine Filiale auf einer Einkaufsstraf3e zu betreiben?

er Online-Vertrieb von
Waren und Dienstlei-
stungen hat im letzten

Jahrzehnt rasant zugenom-
men. Aus wettbewerbsrecht-
licher Sicht treffen dabei ganz
widersprichliche Interessen
der verschiedenen Marktteil-
nehmer aufeinander: Hersteller
hochpreisiger Produkte wollen
ihre Marke und Reputation
schitzen und ihren Kunden
bestmdogliches Service bieten.
Eine stetig wachsende Zahl von
Verbrauchern nutzt das Inter-
net fir ihre Einkdufe, um Prei-
se vergleichen zu kdnnen und
Produkte kostenginstig und
bequem nach Hause geliefert
zu bekommen. Fiir Handler wie-
derum bietet das Internet eine
attraktive Moéglichkeit, einen
weiteren Vertriebskanal mit
gunstiger Kostenstruktur zu
nutzen. Demgegentber steht
die Sorge (rein) stationarer
Handler, von Internetkonkur-
renten Uberrollt zu werden.

VERTIKALE VEREINBA-
RUNGEN. In Verfolgung ihrer
jeweiligen Interessen schlieffen
Unternehmen verschiedener
Produktions- bzw Vertriebs-
stufen, etwa Hersteller auf der
einen Seite und Einzelhdnd-
lern auf der anderen Seite,
haufig sogenannte vertikale
Vereinbarungen ab. In diesen
werden die Bedingungen und
Regelungen fir den (Online-)
Vertrieb getroffen. Dabei ist
jedoch zu beachten, dass auch
diese Form der Absprache zwi-
schen den Marktteilnehmern
unter bestimmten Vorausset-
zungen zu einer Kartellrechts-
verletzung fiihren kann. Selbst
wenn es fur ein Unternehmen
oft nicht leicht ist, die Grenzen
des kartellrechtlich zuldssigen
Verhaltens richtig zu erkennen,
sieht der Gesetzgeber vor, dass
ein Unternehmer selbst zu pri-
fen hat, ob sein Verhalten mit
den Kartellgesetzen vereinbar
ist. Dazu kommt, dass die Bup-
gelder fir Kartellrechtsversto-
e in letzter Zeit in die Hohe
geschnellt sind.

RECHT AUF ONLINE-VER-
TRIEB. Grundsatzlich muss
es jedem Vertriebshandler er-
laubt sein, das Internet fir den
Verkauf seiner Produkte zu
nutzen. So darf beispielsweise
ein grof3er Schuhproduzent von
seinem Osterreichischen Hand-
ler nicht verlangen, seine Web-
site fir italienische Kunden,
die dem Gebiet eines anderen
Vertriebspartners zugewie-
sen sind, zu sperren. Das kann
etwa durch die Erkennung der

IP-Adresse und anschliefendes
Blocken gebietsfremder Adres-
sen erreicht werden. Auch ist
es nicht zuldssig zu verlangen,
dass auf der Homepage des
Osterreichischen Handlers eine
automatische Umleitung auf die
Website des Herstellers oder
eines anderen ,zustandigen”
Handlers eingerichtet werden
muss. Schlieflich kann auch
kein Handler dazu verpflichtet
werden, Internet-Transaktionen
abbrechen zu missen, sobald
aus den Kreditkartenangaben
des Kunden beim Online-Kauf
hervorgeht, dass sich dieser
in einem anderen Vertriebs-
gebiet befindet. Demgegen-
ber spricht aus Sicht des Ge-
setzgebers nichts gegen eine
Vereinbarung, der zufolge die
Website des Handlers Links zu
entsprechenden Internetseiten
anderer Handler oder Herstel-
ler enthalten muss.

AKTIVER VS PASSIVER
VERKAUF. Beim Online-Ver-
trieb unterscheidet der Ge-
setzgeber weiters zwischen
.aktivem" Verkauf, der etwa
das Ergebnis von Marketing
oder Direktwerbung durch den
Handler ist, und , passivem”
Verkauf, fir den die Initiative
vom Verbraucher ausgeht. Fur
den Alleinvertrieb qilt, dass der
Hersteller dem Zwischenhand-
ler nur den ,aktiven” Verkauf
in bestimme Gebiete verbieten
darf. Es muss dem exklusiven
Vertriebshandler jedoch freige-
stellt sein, ,passive" Verkdufe
zu tatigen, dh an Kunden zu
verkaufen, die sich aus eige-
nem Antrieb mit ihm in Ver-
bindung setzen. Ziel dieser Re-
gelung ist, dass der Hersteller
beispielsweise einen exklusiven
Vertriebshandler vor ,,aktiven*
Verkdufen durch andere Zwi-
schenhandler schitzen kann,
um diesen zu ermutigen, Inve-
stitionen in die ihm ausschlief3-
lich zugewiesene Gebiets- Oder
Kundengruppe zu tatigen.
Demgegentber sollen jedoch
die Moglichkeiten der Ver-
braucher fir einen ginstigen
Einkauf innerhalb der EU - ins-
besondere Uber das Internet
- jedenfalls gewahrt werden.
Um dieses Ergebnis zu errei-
chen hat der Gesetzgeber dem
Vertriebshandler das Recht ein-
geraumt, unabhangig von der
Vertriebsvereinbarung auch
auf andere ,,unaufgeforderte
Kundennachfragen antworten
zu dirfen.

PHYSISCHER VERKAUFS-
PUNKT. Was kann nun ein Her-
steller tun, der sich angesichts
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dieser umfassenden Mdglich-
keiten des Online-Vertriebs um
den effizienten Betrieb seines
stationaren Geschafts sorgt? Er
kann etwa vom Zwischenhand-
ler verlangen, sein Produkt
in einem bestimmten absolu-
ten Mindestumfang offline zu
verkaufen. Auch darf verein-
bart werden, dass der Online-
Auftritt des Handlers mit dem
Vertriebsmodell des Anbieters
in Einklang stehen muss, um
bestimmten Qualitatsanfor-
derungen gerecht zu werden.
SchlieBlich hat der Hersteller
die Moglichkeit, von Zwischen-
handlern zu verlangen, dass
sie Uber einen oder mehrere
physische Verkaufspunkte
oder Ausstellungsraume verfi-
gen muissen, wenn sie Mitglied
des Vertriebssystems werden
wollen (,,Brick-Store-Klausel™).
Derartige Klauseln spielen vor
allem fir den Vertrieb von Lu-
xusartikeln und technisch hoch-
entwickelten sowie sehr langle-
bigen Produkten eine Rolle. Ziel
dieser Vereinbarungen ist, das
Service und die individuelle Be-
ratung der Kunden sicherzustel-
len und so das Image der Marke
auch im Online-Vertriebsmodell
zu pflegen.

MMag. Dr. Anna Wieser
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ANGLO-AMERIKANISCHE RECHTSSPRACHE

ENGLISCHE UND US-AME-
RIKANISCHE RECHTS-
SPRACHE IM VERGLEICH
ZUM OSTERREICHISCHEN
SYSTEM

.In welcher Form auch immer
Geschafte in anglo-ameri-
kanischen Landern getatigt
werden, man sollte sich tber
die rechtlichen Usancen ein-
gehend informieren, um vor
unliebsamen Uberraschungen
- die vor allem sehr kostspie-
lig werden kénnen - gefeit zu
sein. Ebenso wichtig ist es im
geschaftlichen Verkehr seine
Rechtsposition in englischer
Sprache so ausdriicken zu
kénnen, bzw. das Facheng-

lisch so zu verstehen, dass
eine Missinterpretation mog-
lichst ausgeschlossen werden
kann", erklart RA MMag. Franz
J. Heidinger, Partner der auf
Wirtschaftsrecht spezialisier-
ten Kanzlei Alix Frank Rechts-
anwadlte GmbH, Spezialist der
anglo-amerikanischen Rechts-
sprache und Kenner des US-
amerikanischen Rechtssy-
stems. Deshalb hat Heidinger,
nach seinem erfolgreichen,
vor 20 Jahren erschienenen
Buch Uber die ,,Angloameri-
kanische Rechtssprache” ein
weiteres Buch mit neuen fur
die Praxis unverzichtbaren
Themen herausgegeben.
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AKTUELLE RECHTSFRAGEN DER
INTERNETNUTZUNG

Angesichts der - teils neuar-
tigen - Mdglichkeiten der In-
ternetnutzung und der immer
groper werdenden Anzahl der
Lebensbereiche, in denen das
Internet laufend in Anspruch
genommen wird, soll in diesem
nun vorliegenden Band 2 wie-
derum ein mdoglichst breites
Spektrum an Rechtsfragen
untersucht werden. Die Auto-
rinnen und Autoren kommen
sowohl aus dem universitaren
Bereich als auch aus der Pra-
Xis.

Die Beitrage behandeln ak-
tuelle Judikatur und grund-
satzliche Fragen im Zusam-
menhang mit dem Urheber-,

beigestellt (2)

Marken-, Wettbewerbs-, Ar-
beits- und Verbraucherrecht
sowie dem Konzept und den
Zukunftsperspektiven fur das
Internet im Allgemeinen. Es
findet ua eine Auseinander-
setzung mit Aspekten der
internationalen gerichtlichen
Zustandigkeit und Rechts-

durchsetzung, mit Domain-
Streitigkeiten, Internetsper-
ren, Vorratsdatenspeicherung,
Monopolisierung im Internet,
des (zeitgemap reqgulierten)
Kulturguterhandels sowie der
Marktmanipulation im Inter-
net und vielen anderen Fragen
statt. Wojciech Jaksch-Rataj-
czak/Arthur Stadler(Hrsg)
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion im Archiv
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 600 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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